jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 363b StPO

StPO - StrafprozefBordnung 1975

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.11.2025

1. (1)Der Oberste Gerichtshof hat Uber den Antrag auf Erneuerung des Verfahrens nur dann in nichtéffentlicher
Sitzung zu beraten, wenn der Generalprokurator oder der Berichterstatter einen der im Abs. 2 oder 3 angefuhrten
BeschlUsse beantragt.

2. (2)Bei der nichtoffentlichen Beratung kann der Oberste Gerichtshof den Antrag zurlickweisen,

1. 1.wenn der Antrag des Betroffenen nicht von einem Verteidiger unterschrieben ist,
2. 2.wenn der Antrag von einer Person gestellt worden ist, der das Antragsrecht nicht zusteht, oder
3. 3.wenn der Gerichtshof den Antrag einstimmig als offenbar unbegriindet erachtet.

3. (3)Bei der nichtoffentlichen Beratung kann der Gerichtshof dem Antrag stattgeben, die strafgerichtliche
Entscheidung aufheben und die Sache erforderlichenfalls an das Landesgericht oder Oberlandesgericht
verweisen, wenn schon vor der 6ffentlichen Verhandlung Gber den Antrag feststeht, dal3 das Verfahren zu
erneuern ist. Im erneuerten Verfahren darf keine strengere Strafe Uber den Verurteilten verhangt werden, als das
frihere Urteil ausgesprochen hatte.

In Kraft seit 01.01.2008 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 363b StPO
	StPO - Strafprozeßordnung 1975


